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Tarifvertrag über Urlaubsgewähru 

Zwischen dem 

ARBEITGEDERVERDAND SOLINGEN E.V. 
Solingen 

einerse' 

und der 

INDUSTRIEGEWERKSCHAFT METALL 
FÜR DIE DUINJDESREPUDLIK DEUTSCHLAND, 

Dezirksleitung Hagen, 

andererseits 

wird folgender Tarifvertrag abgeschlossen: 

§   1 

Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt: 

a) Räumlich:   Für die Stadt Solingen. 

b) Fachlich:   Für alle Auftraggeber, die Schneid- und Desteck- 
waren zur Bearbeitung in Heimarbeit ausgeben. 

c) Persönlich: Für alle Heimarbeiter und Hausgewerbetreibende, 
soweit sie Heimarbeit an Schneid- und Besteckwaren 
ausüben. 

§ 2 

Grundsätze der Urlaubsgewährung 

1. Jeder Heimarbeiter hat nach Maßgabe der nachstehenden Be- 
stimmungen Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Urlaubsjahr 
ist der Zeitraum vom 1. Mai bis zum 30. April des folgenden 
Jahres. Der Urlaub wird nachträglich gewährt, er kann 
frühestens nach Beendigung des Urlaubsjahres genommen werden. 

2. Der Urlaub soll der Erholung dienen und zusammenhängend ge- 
nommen werden. 

3. Der Heimarbeiter darf während der Urlaubszeit keine dem 
Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit ausüben, ins- 
besondere nicht für andere Auftraggeber arbeiten. 

4. Eine Abgeltung des Urlaubsanspruches ist nur zulässig, wenn 
bei Beendigung des Auftragsverhältnisses (Abschluß des Ent- 
geltbuches) noch Urlaubsansprüche bestehen. 
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Protokollnotiz! 

Auf Grund der Tatsache, daß die Dezahlung des Urlaubs erst nach 
Ablauf des Urlaubsjahres erfolgt, sind sich die Tarifvertrags- 
partner darüber einig, daÍ3 im Todesfalle nach Ablauf des 
Urlaubsjahres die Urlaubsvergütung an den in häuslicher Gemein- 
schaft lebenden Ehegatten auszuzahlen ist. 
Im Todesfall während des Urlaubsjahres empfehlen die Tarifver- 
tragsparteien, eine soziale Beihilfe in entsprechender Höhe- an 
den in häuslicher Gemeinschaft lebenden^' tiegatten zu gewähren. 

§ 3 

Allgemeine Urlaubsbedingungen 

1. Für die Derechnung der Urlaubsdauer nach Lebensalter ist der 
1. Mai des Urlaubsjahres maßgebend. 

2. Der Heimarbeiter soll dem Auftraggeber den Zeitpunkt seines 
Urlaubs mindestens 4 Wochen vor Urlaubsantritt mitteilen. 

3. Der Heimarbeiter erhält seinen vollen Jahresurlaub nach 
Beendigung des Urlaubsjahres oder bei Beendigung des Auftrags- 
verhäitnisses ohne Berücksichtigung der Dauer des Auftrags- 
verhältnisses. 

4. Der Anspruch auf Urlaubsabgeltung entfällt, wenn der Auftrag- 
geber das Auftragsverhältnis wegen einer strafbaren Handlung, 
die der Heimarbeiter gegen ihn im Zusammenhang mit dem Be- 
schäftigungsverhältnis begangen hat, löst. 

5. Eine Rückvergütung für bereits genommenen Urlaub kann nur ver- 
langt werden, wenn der Heimarbeiter der Bestimmung des §   2 
Ziff. 3 zuwider handelt. 

B. Der Urlaubsanspruch erlischt 15 Monate nach Ablauf des Urlaubs- 
Jahres, es sei denn, daß er aus betrieblichen Gründen oder 
wegen Krankheit nicht genommen werden konnte. 

§   4 

1. Dar Urlaub beträgt ab dem Urlaubsjahr 1970/79: 

vom 19. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr 24 Arbeitstage 
bis zum " vollendeten 30. Lebensjahr 26 Arbeitstage 
nach dem     ' vollendeten 30. Lebensjahr   20 Arbeitstage 

ab dem Urlaubsjahr 1979/00: 

vom 19. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr 26 Arbeitstage 
bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 26 Arbeitstage 
nach dem       vollendeten 30. Lebensjahr   29 Arbeitstage 

ab dem Urlaubsjahr 1900/01: 

vom 19. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr 20 Arbeitstage 
nach dem       vollendeten 25. Lebensjahr   30 Arbeitstage 

ab dem Urlaubsjahr 1901/02: 

unabhängig vom Lebensalter 30 Arbeitstage 
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2. Auf Grund des Gesetzes über die Beschäftigung Schwerbe- 
schädigter erhalten Schwerbeschädigte einen zusätzlichen 
Urlaub von 6 Werktagen = 5 Arbeitstagen im Jahr. 

3. Als Arbeitstage gelten alle Wochentage von Montag bis 
Freitag. Gesetzliche Feiertage, die in den Urlaub fallen, 
werden nicht als Urlaubstage gerechnet. 

§   5 

UrlaubsVergütung 

Zur Berechnung der Urlaubsvergütung ist pro Urlaubstag ein 
Tagessatz zu ermitteln, der sich wie folgt berechnet: 

1. Es ist der Jahresarbeitsverdienst des Heimarbeiters im Urlaubs- 
jahr zu ermitteln, dieäer errechnet sich wie folgt: 

Verdienst in der Zeit vom 1.5. des Vorjahres bis 30.4. des 
laufenden Jahres ohne Materialkosten, ohne zusätzliches 
Urlaubsgeld, ohne Krankengeldzuschuß nach dem Lohnfort- 
zahlungsgesetz und ohne Teil eines 13. Monatseinkommens, 
jedoch zuzüglich Urlaubsvergütung des Vorjahres zuzüglich 
FeiertagsVergütung. 

2. Dieser Jahresarbeitsverdienst ist zu teilen durch 260 abzüglich 
nachgewiesener Krankheits-Arbeitstage. Der Teiler kann sich 
Um Fehltage iViindern, die aus Anlässen entstehen, die die 
TarifVertragsparteien gebilligt haben. 

3. Der nach 1 und 2 ermittelte Wert ist der Tagesdurchschnitts- 
verdienst des Heimarbeiters im Urlaubsjahr. 

4. Für jeden Urlaubstag gem. Ziff. 1 und 2 des §   4 erhält der Heim- 
arbeiter den Tagesdurchschnittsverdienst zuzüglich 50 % dieses 
Verdienstes als zusätzliches Urlaubsgeld. 

5. Krankheitstage müssen durch ärztliche Bescheinigungen nach- 
gewiesen werden. Als Nachweis genügt auch eine Bescheinigung 
der Krankenkasse. 

6. Bei tariflichen Entgelterhöhungen während des Berechnungs- 
zeitraumes hat die Ermittlung des Tagessatzes so zu erfolgen, 
als hätte die Entgelterhöhung vom 1. Tage des Derechnungs- 
jahres bestanden. 

Bei tariflichen Entgelterhöhungen nach Ablauf des Berechnungs- 
jahres wird der Tagessatz für noch nicht genommene Urlaubs- 
tage um die vereinbarte Entgelterhöhung erhöht. 
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Die Urlaubsvergütung ist auf Wunsch des Heimarbeiters vof 
Antritt des Urlaubs zu zahlen, sofern der Urlaub mindestens 2 
Wochen umfaßt. Statt der Urleubsvergütung kann ein entsprechender 
Abschlag geleistet werden. 

Die Verrechnung der Urlaubsvebgütung erfolgt in dem Abrechnungs- 
zeitraum, in den der Urlaub fMllti 

Bei Beendigung des Auftragsverhältnisses ist die Urlaubsver- 
gütung mit der Schlußabrechnung auszuzahlen, spätestens jedoch 
im darauffolgenden Monat* 

5 6 

UriaübsvergütUhgeH sihd gem. § 9 HAG jeweils bei der- Aus- 
zahlung getreririt in die Entgeltbücher einzutragen. 

. §   7 

Inkrafttreten uhd'Kündigung 

Dieser Tarifvertrag tritt äiii 1i Mai -19:^9 in Kraft. 
Er findet erstmals Anwendung für daš Uťlaubsjahr 1978/79 
und gilt nur für am 1. Mai 1979 noch bestehehde Heitfiarbeits- 
verhältnisse. Er kann mit dreimonatiger Frist erstmals zum 
30. April 1964 gekündigt werden.   / 

Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages treten der Tarif- 
vertrag über Urlaubsgewährung vom/l5. März 1974 und die 
Änderungsvereinbarungen vom/2ü. April 1976 außer Kraft. 

Solingen, den 3. März 1979^ 

ARBEITGEBERVERBAND SOLINGEN E.V.   INDUSTRIEGEWERKSCHAFT METALL 
FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCH- 
LAND -Bezirksleitung Hagen- 
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Sonnabend, den 30. Juni 1979

and ordrhein- estfabn
Bekanntmachung

über die Allgemeinverbindlicherklärung eines
Tarifvertrages für die Schneid- und Besteckwaren-

Industrie in Solingen
Vom 7. Juni 1979

Auf Grund des § 5 Abs. l des Tarifvertragsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGB1.
I S. 1323), zuletzt qeändert durch das Heimarbeitsänderungs-
gesetz vom 29. Oktober 1974 (BGB1. I S. 2879), in Verbindung
mit § 12 der Verordnung zur Durchführung des Tarifvertrags-
gesetzes vom 20. Februar 1970 (BGB1 I S. 193) wird im Ein-
vernehmen. mit dem Tarifausschuß der nachstehend näher
bezeichnete Tarifvertrag für allgemeinverbindlidi erklärt:

Tarifvertrag über Urlaubsgewährunq an Heimarbeiter und
Hausgewerbetreibende in der Schneid- und Besteckwaren-
Industrie in Solingen vom 3. März 1979, abgeschlossen
zwischen

der Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik
Deutschland, Bezirksleitung Hagen, 5800 Hagen l, Heinitz-
Straße 43, einerseits, und dem Arbeitgeberverband Solingen
e. V., 5650 Solingen-Höhscheid, Neuenhofer Straße 24, ande-
rerseits.

Der Tarifvertrag kann erstmals mit einer Kündigungsfrist
von 3 Monaten zum 30. April 1984 gekündigt werden.
Geltungsbereich

a) räumlich: für die Stadt Solingen,

b) fadilich: für alle Auftraggeber, die Schneid- und Be-
steckwaren zur Bearbeitung in Heimarbeit aus-
geben,

c) persönlich; für alle Heimarbeiter und Hausgewerbetreiben-
de, soweit sie Heimarbeit an Schneidwaren und
Bnsteckwaren ausüben.

Die Allgemeinverbindlichkeit beginnt am l. Mai 1979.

Nach § 9 der Durchführungsverordnung zum Tarifvertrags-
gesetz können Arbeitgeber und Arbeitnehmer, für die die
Tarifverträge infolge dieser Allgemeinverbindlicherklärung
verbindlich sind, von einer der Tarifvertragsparteien Abschrif-
ten des Tarifvertrages gegen Erstattung der Selbstkosten ver-
langen.

Düsseldorf, den 7. Juni 1979

Der Minister
für Arbeit. Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

In Vertretung
Nelles


